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Norm

AVG §68 Abs1;

StbG 1985 §10 Abs1 Z6;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein rechtskräftig abgeschlossenes gerichtliches Strafverfahren kann in einem Verfahren betre8end Verleihung der

österreichischen Staatsbürgerschaft nicht neu aufgerollt werden (hier: Die Behauptung mangelnden Verschuldens des

Staatsbürgerschaftswerbers ist daher unbeachtlich).

Schlagworte

Individuelle Normen und Parteienrechte Bindung der Verwaltungsbehörden an gerichtliche Entscheidungen
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